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Mitteilungsblatt 
 
 
Verordnung des Rektorates der Montanuniversität Leoben betreffend die Anmeldung von 
Studienwerberinnen und Studienwerbern zu Bachelor-, Master und Diplomstudien 
(Voranmeldungs-Verordnung) 
 
 
Auf Grund des § 60 Abs. 1 b UG, BGBl. I Nr. 120/2002 in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 13/2011 wird 
verordnet: 
 
§ 1 (1) Studienwerberinnen und Studienwerber, die eine Zulassung zu einem Bachelor-, Master- oder 

Diplomstudium an der Montanuniversität Leoben anstreben, sind verpflichtet, sich innerhalb der 
Anmeldefrist zum betreffenden Studium anzumelden (Voranmeldung).  

 
(2)  Die unmittelbar vor dem jeweiligen Semester liegende Anmeldefrist beginnt für das Wintersemester 

am 1. Februar und endet am 31. August. Für das Sommersemester beginnt die Anmeldefrist am 1. 
September und endet am 31. Jänner. Eine außerhalb der Anmeldefrist vorgenommene Anmeldung ist 
unwirksam. 

 
(3)  Die Voranmeldung gilt nur für das Semester, für das die Anmeldung erfolgte. Ein allfälliger späterer 

Studienbeginn setzt eine neuerliche Anmeldung voraus.  
 
(4)  Die Voranmeldung hat grundsätzlich elektronisch über die Homepage der Montanuniversität Leoben 

(http://www.unileoben.ac.at/) mit Link auf „Voranmeldung zum Studium“ 
(https://online.unileoben.ac.at/mu_online/studentenvoranmeldung.htm) zu erfolgen. In 
Ausnahmefällen kann die Anmeldung auch persönlich, postalisch, per Fax oder per E-Mail im Wege 
der Zentralen Verwaltung – insbesondere Studien und Lehrgänge bzw. Internationale Beziehungen 
und interuniversitäre Zusammenarbeit – erfolgen.  

 
(5)  Die Voranmeldung hat jedenfalls folgende Angaben zu enthalten: 

a. Vor- und Familienname(n)/Nachname(n) 
b. Tag, Monat und Jahr der Geburt 
c. Wohnungsanschrift 
d. Angestrebte(s) Studium (Studien) 

 
§ 2.  Die Voranmeldung ersetzt nicht die fristgerechte Stellung des Antrages auf Zulassung zum Studium 

(„Inskription“).   
 

§ 3.  Diese Verordnung tritt an dem der Verlautbarung im Mitteilungsblatt der Montanuniversität Leoben 
nächstfolgenden Tag in Kraft. 

 
 

Für das Rektorat 
Der Rektor 

O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfhard Wegscheider 
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